
Änderungsanzeige (© BLfD 2020)

Änderungsanzeige Maßnahme der Bodendenkmalpflege

Diese Anzeige bitte per Mail an die zuständige DSchB und/ cc BLfD senden, Kopie an den Auftraggeber

Maßnahmedaten

M-Nr.: AZ DSchB.: 

Kurztitel: Lkr.:

Archäologische Fachfirma:

Grabungsleiter:

Maßnahmentyp:
Oberbodenabtrag Voruntersuchung

Ausgrabung Konservatorische Überdeckung

Beginn, Leitungswechsel, Unterbrechung, Abschluss der Feldarbeit

 Beginn am:

Wir haben erhalten und zur Kenntnis genommen: Erlaubnisbescheid , Leistungsbeschreibung 

 Wechsel des örtlichen Grabungsleiters am:

Vor-/Nachname: Qualifikation:

Mobilnummer: Email:
Bitte alle Vertretungen des Leiters von mehr als 1 Woche anzeigen.

 Unterbrechung am:
Bitte nur Unterbrechungen von mehr als 1 Woche angeben.

Wiederaufnahme der Feldarbeit am:

 Abschluss der Feldarbeit am:
Kurzbericht und ggf. Empfehlungen zur Freigabe ausfüllen.

Verfahrensstand

gewachsener Boden auf gesamter Fläche erreicht? ja nein

Zieltiefe der Baumaßnahme erreicht? ja nein

weitere Bodeneingriffe vorgesehen? ja nein (wenn ja: keine Freigabeempfehlung)

weitere Maßnahmen sind erforderlich? ja welche: nein

Empfehlungen zur Freigabe (nur für Abschluss des Erlaubnisverfahrens erforderlich)

Keine Befunde festgestellt

Das gesamte Grundstück (Parzelle) kann zur 

bauseitigen Nutzung freigegeben werden. Ein 

erneutes Erlaubnisverfahren ist nicht 

notwendig.

Die untersuchten Flächen (siehe Plan) können

zur bauseitigen Nutzung freigegeben werden.

Eingriffe in weitere Teilflächen bedürfen der 

Abstimmung mit dem BLfD.

Bei der Untersuchung bis zur bauseitig 

notwendigen Eingriffstiefe wurden 

archäologisch relevante Horizonte nicht 

erreicht. Für tiefere Bodeneingriffe ist ein 

erneutes Erlaubnisverfahren notwendig.

Befunde festgestellt und im gesamten
Eingriffsbereich fachgerecht untersucht
(flächige Ausgrabung oder Planumsaufnahme mit 
konservatorischer Überdeckung)

Das gesamte Grundstück (Parzelle) kann zur 

bauseitigen Nutzung entsprechend der Erlaubnis 

freigegeben werden. 

Die untersuchten Flächen (siehe Plan) können zur 

bauseitigen Nutzung freigegeben werden. Für

weitere Bodeneingriffe ist ein erneutes Erlaubnis-

verfahren notwendig.

In den untersuchten Flächen (siehe Plan Konserva-

torische Überdeckung) blieben Befunde erhalten 

und wurden in geeigneter Weise überdeckt. Für 

tiefere oder weitere Bodeneingriffe ist ein erneutes 

Erlaubnisverfahren notwendig.

Abgabe der Dokumentation bis:
Sofern mit der zuständigen DSchB in Abstimmung mit dem BLfD keine anderen Termine vereinbart werden, gilt die in der 

denkmalrechtlichen Erlaubnis festgesetzte Frist. Bei Voruntersuchungen und Oberbodenabträgen beträgt diese 1 Woche.
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Kurzbericht
Bei Abschluss von Oberbodenabtrag/Voruntersuchung/Grabung erforderlich; zusätzlich PDF-Plan. Wurden archäologisch 

relevante Befunde festgestellt, ist der Kurzbericht mit Listen, Plänen und Fotos gemäß den Dokumentationsvorgaben auch 

in analoger Form abzugeben.

Kurzbericht über die (bisherigen) Ergebnisse der Maßnahme
Stichpunkte: 

1. Anlass (Denkmal, Vermutungsfläche)

2. Durchführung/technisches Vorgehen (Anlage der Flächen/Schnitte, Umgriff und Tiefe, Geräte, Vermessung…)

3. Witterung 

4. Bodenaufbau/ Geoprofil (Schichten mit Mächtigkeit o. relative Tiefenangaben von GOK  in cm, Bodenart, 

Feuchtigkeit, Festigkeit … auch bei  negativem Ergebnis unbedingt Mächtigkeit des Bodenabtrags angeben)

5. Ergebnis (Befundart, -datierung, -dichte, -verteilung)

6. Funde (ja/nein, falls ja: ungefähres Fundvolumen und Art der Funde)

7. Sonstiges (z.B. mündl. Vorabfreigabe)

oder als:

Anlage

Anlage Übersichtsplan Anlage Maßnahmenpolygon Anlage Digitalfotos

Datum: Unterzeichner:
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